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Sprengstofflager-
Richtlinien 

Richtlinie Diebstahlsicherung der Lager für 
Explosivstoffe und Gegenstände mit Explo-

sivstoff 
SprengLR 230 

Vom 01. Dezember 1979 (BArbBl.02/80 S.101) 
 
 
GeItungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für Maßnahmen zur Diebstahlsicherung und für Maßnahmen gegen unbefugte Entnahme 
bei Lagern für Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff nach Nr. 2 des Anhangs zu § 2 der 2. Ver-
ordnung zum Sprengstoffgesetz. Sie ergänzt insbesondere die Richtlinie Bauweise und Einrichtung der La-
ger für Sprengstoffe und Zündmittel SprengLR 210 - und die Richtlinie Bauweise und Einrichtung der Lager 
für pyrotechnische Sätze und Gegenstände SprengLR 220 -. Die Vorschriften des Anhangs zu § 2 der 2. 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV) sind eingearbeitet und durch senkrechte Randstriche ge-
kennzeichnet. 
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1. Allgemeines 

(1) In dieser Richtlinie sind nur diejenigen Vorschriften des Anhangs aufgeführt, die durch die nachfol-
genden Bestimmungen ergänzt werden. Daneben sind auch die übrigen Vorschriften des Anhangs zu 
beachten. 
(2) Es wird empfohlen, bei der Vorbereitung und Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß 
dieser Richtlinie kriminalpolizeiliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Sie ist hinzuzuziehen, falls 
Zweifel darüber bestehen, ob vorgesehene Maßnahmen dieser Richtlinie entsprechen. 
 
 
2. Lager für Explo-
sivstoffe und Gegens-
tände mit Explosivstoff 
Anhang Nr. 2.2.5 Abs. 1 

Lager sind so zu errichten, dass Stoffe und Gegenstände gegen Diebstahl 
gesichert sind. Die Schutzmaßnahmen müssen der möglichen Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit, die durch die missbräuchliche Verwendung der 
Stoffe und Gegenstände bewirkt werden kann, entsprechen. 

 
2.1 Lager für sprengkräftige Zündmittel und gleichwertig zu schützende Stoffe und Gegenstände 
2.1.1 Sprengkräftige Zündmittel und gleichwertig zu schützende Stoffe und Gegenstände sind:  

Sprengkapseln, Elektrische Zünder mit Ausnahme der Brennmomentzünder, Sprengschnüre, Spreng-
verzögerer sowie andere Gegenstände mit Zündstoff, soweit sie eine Detonation direkt auslösen kön-
nen und nicht fest eingebaut sind. 
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2.1.2 Türen 
Anhang Nr. 2.2.5 
Abs. 2 2. Spiegel-
strich 

(1) Lager müssen Türen haben, die insbesondere gegen Aufschweißen und -
schneiden ausreichend widerstandsfähig sind und Schutz gegen die Anwendung 
von Einbruchswerkzeugen bieten. 

 
(2) Lager müssen durch zwei nach außen aufschlagende Türen (Außentür sowie Innentür des Aufbe-
wahrungsraums) gesichert sein. Es genügt eine Tür, soweit die Anforderungen nach Absatz 3, 4, 5 
oder 6 erfüllt sind. Die Räume für sprengkräftige Zündmittel und gleichwertig zu schützende Stoffe und 
Gegenstände müssen in jedem Fall eine gesonderte Tür besitzen, wenn im Lager zugleich Spreng-
stoffe aufbewahrt werden. 
(3) Fabrikmäßig hergestellte "Panzergeldschränke" erfüllen die Anforderungen nach Absatz 2, wenn 
sie die Sicherheitsstufe D 1 nach RAL-RG 626/1 entsprechend VDMA-Einheitsblatt 24990 Nr. 1.4 
aufweisen (Stahlaußen- und -innenmantel mit armierter Hartbetonfüllung und Schlosspanzerung). 
(4) Bei anderen als in Absatz 3 genannten Schranklagern und bei betretbaren Lagern kann der Anfor-
derung nach Absatz 2 durch Verwendung einer "Panzergeldschranktür" der Sicherheitsstufe D 1 (s. 
Absatz 3) entsprochen werden. Wird eine "Panzergeldschranktür" nicht verwendet, so darf eine Au-
ßentür mit Archivtürmerkmalen nach RAL-RG 625/1 entsprechend VDMA-Einheitsblatt 24990*) Nr. 51 
(Hartbeton B 55 [früher: Bn 550] nach DIN 1045 mit allseitig verbundener Stahlblechabdeckung 2,5 
mm außen und 5 mm innen, Schlosspanzerung und 160 mm Mindesttürblattstärke) verwendet wer-
den, wenn die Aufbewahrungsräume für Zündmittel und ggf. Sprengstoff Türen aus Stahlblech von 
mindestens 5 mm Wandstärke besitzen, die durch Rahmen und Diagonalversteifungen gegen Verbie-
gen geschützt sind. 
 
(5) Von Absatz 4 kann bei Schranklagern abgewichen werden, wenn der Zündmittelbehälter als 
Einsatzschrank nach VDMA-Einheitsblatt 24990 Nr. 1.8 fest eingebaut ist und der Sicherheitsstufe D 1 
(s. Absatz 3) entspricht. Für betretbare Lager gilt dies entsprechend, wenn das Zündmittelbehältnis als 
fest verankerter Einmauerschrank voll in die Seitenwand des Vorraums einbetoniert oder eine beson-
dere Zünderkammer vorhanden ist. Als Innentür darf auch eine Tür mit Archivtürmerkmalen (Absatz 4 
Satz 2) oder bei sehr kleinen Abmessungen eine Tür mit 40 mm Hartgusspanzerung und 100 mm 
Mindesttürblattstärke verwendet werden, sofern das Lager über eine Außentür verfügt, die mindestens 
als feuerbeständige Stahltür (T 90-1-Tür) ausgebildet ist (Stahlblechmindeststärke 5 mm). 
 
(6) Den hartbetongefüllten Panzergeldschrank- und Archivtüren nach Nummer 2.1.2 Abs. 3, 4 oder 5 
sind Türen geringerer Stärke mit Oxidkeramikfüllung gleichwertig, wenn die dabei verwendeten Si-
cherheitselemente fugenlos ineinandergreifend mit den vorderen und hinteren Türabdeckungen zu ei-
ner unlösbaren Einheit verbunden sind. Der Türaufbau darf von außen nicht erkennbar sein; eine aus-
reichende Biegesteifigkeit muss gewährleistet sein. Türen mit 80 mm-Oxidkeramikplatten entsprechen 
Panzergeldschranktüren der Sicherheitsstufe D 1. Türen mit 60 mm-Oxidkeramikplatten entsprechen 
der Archivtür. Türen mit 40 mm-Oxidkeramikplatten entsprechen nur dann der Archivtür, wenn sie 
zwei mindestens ein Drittel der Türhöhe voneinander entfernt angeordnete Sicherheitsschlösser besit-
zen. 
(7) Die Außentür (Türblatt) muss allseitig genau in einen Rahmen eingepasst sein, der mindestens 
Türstärke besitzt und so in die Wände eingelassen ist, dass weder Tür noch Rahmen Ansatzpunkte 
für Hebelwerkzeuge bieten. Die Türbänder sollen innenliegend und angeschweißt sein. Außenliegen-
de Türbänder sind abweichend hiervon zulässig, wenn das Türblatt über die ganze Länge so hinter 
den Rahmen greift, dass ein Ausheben des Türblattes unmöglich ist. Wird als Außentür eine feuerbe-
ständige Stahltür (T 90-1-Tür nach Absatz 5 letzter Satz) verwendet, sind Satz 1 bis 4 auf die Innentü-
ren sinngemäß anzuwenden. 
 
(8) Die Umfassung der Außentür muss als Betonwange um 30 cm vorgezogen sein. Die Stärke der 
Wange muss derjenigen der Wände entsprechen. Der Spielraum zwischen Türblatt und Seitenwan-
gen, Decke und Sohle darf höchstens 10 mm betragen. 
 

                                                      
*) Herausgegeben von der Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke- und Tresoranlagen e.V. Frankfurt am Main 
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2.1.3 Türschlösser 
(1) Sämtliche Lagertüren müssen mit mindestens einem Sicherheitsschloss versehen sein. Sicher-
heitsschlösser im Sinne dieser Richtlinie müssen hinsichtlich ihrer Ausführung und Art ihres Einbaus 
die Anforderungen der Nummer 2.1.2 Abs. 1 bis 6 erfüllen. 
 
(2) Türschlösser gelten als Sicherheitsschlösser, wenn sie den Anforderungen der PTZ - Norm 
7231.00*), Abschnitt 1 (Zuhaltungsschlösser), entsprechen. Sie sind auf einer Montageplatte aus ge-
härtetem Stahl zu befestigen, die auf der Türblattinnenseite durchgehend anzuschweißen ist. Der Ein-
bau hat nach den Angaben des Herstellers zu erfolgen. Es dürfen keine Teile an der Türblattaußen-
seite überstehen. Der Abstand zwischen Schlossstulp und Schließblech soll nicht mehr als 6 mm 
betragen, damit der Schlossriegel ausreichend weit einschließen kann. 
 
(3) Bei fabrikgefertigten Panzergeldschrank- und Archivtüren nach RAL-Gütebedingungen entspre-
chend VDMA-Einheitsblatt 24990 (s. Nummer 2.1.2 Abs. 3 bis 5) werden die Anforderungen nach Ab-
satz 2 bereits durch die Türbauart als erfüllt angesehen. Bei anderen Schlössern ist eine Bescheini-
gung des Herstellers erforderlich, dass diese Anforderungen erfüllt sind. 
 
(4) Soweit Türen nach Nummer 2.1.2 Abs. 6 mit nur einem Sicherheitsschloss verwendet werden, 
muss dieses bei einer Türhöhe von mehr als 800 mm eine zusätzliche Basküleverriegelung (Ver-
schluss, bei dem zusätzlich je ein Riegel nach oben und unten geschoben wird) besitzen. 
 
(5) Soweit eine feuerbeständige Stahltür (T 90-1-Tür) als Außentür zulässig ist (s. Nummer 2.1.2 Abs. 
5), muss diese entweder zwei Sicherheitsschlösser oder ein Sicherheitsschloss mit zusätzlicher 
Basküleverriegelung besitzen. 
 
(6) Die Schlösser eines Lagers müssen unterschiedliche Schließungen haben. Sie müssen mit zwei 
Umdrehungen (zweitourig) schließen, der Riegel muss jedoch bereits nach einer Umdrehung fassen. 
Abweichend hiervon dürfen eintourige Sicherheitsschlösser verwendet werden, wenn auf Grund des 
insgesamt höheren Sicherheitsgrades des verwendeten Riegelwerks die Türsicherung nicht gemindert 
wird. 

 
2.1.4 Decken (Dächer) und Wände 

Anhang Nr. 2.2.5 
Abs. 2  
3. Spiegelstrich 

(1) Decken (Dächer) und Wände der Lager müssen ausreichend widerstands-
fähig sein. 

 
(2) Der durch Decken (Dächer) und Wände gewährleistete Schutz muss mindestens den an Lagertü-
ren zu stellenden Anforderungen entsprechen. 
 
(3) Bei Wänden, in denen sich eine Tür befindet, ist durch geeignete Bauweise, Art des Rahmens und 
dessen Verbindung mit der Wand, sicherzustellen, dass die Widerstandsfähigkeit solcher Wände der 
der übrigen Wände im Sinne der Absätze 2, 4 und 5 nicht nachsieht. 
 
(4) Decken (Dächer) und Wände von nichtbetretbaren Lagern erfüllen die Anforderungen nach Absatz 
2, wenn sie nach SprengLR 210 Nummer 5.1 Abs. 1 bis 3, 5, 6 und 8, Nummer 5.3 Abs. 9 bis 11 er-
richtet sind. 
 
(5) Decken (Dächer) und Wände von betretbaren Lagern erfüllen die Anforderungen, wenn sie mit 
Ausnahme des Zugangs aus armiertem Beton von mindestens 30 cm Stärke hergestellt sind und 
wenn sie im übrigen die Anforderungen der SprengLR 210 Nummer 5.1 Abs. 1 bis 3,5 und 6, Nummer 
5.3 Abs. 1, 2 und 9 bis 11 sowie Nummer 5.5.5 Abs. 4 sinngemäß erfüllen. Bei Lagern, deren Decken 

                                                      
*) Herausgegeben vom Posttechnischen Zentralamt, Darmstadt 
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und Wände (Sohlen) unmittelbar an gewachsenen Fels angrenzen, darf die Betonstärke auf 20 cm 
vermindert werden. 
 
(6) Decken in Gewölbebauweise aus unbewehrtem Beton nach der SprengLR 210 Nummer 5.3 Abs. 8 
sind nur zulässig, wenn durch zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. Bewachung, Einbruchmeldeanla-
ge nach Nummer 2.4) eine im Vergleich zur Ausführung nah Absatz 5 gleichwertige Diebstahlsiche-
rung erreicht 
 
(7) Fabrikmäßig hergestellte, „Panzergeldschränke" erfüllen die an Decken (Dächer), Wände und Soh-
len nichtbetretbarer Lager zu stellenden Anforderungen, wenn sie die Sicherheitsstufe D 1 nach RAL-
RG 626/1 entsprechend VDMA-Einheitsblatt 24990, Ziffer 1.4, aufweisen (Stahlaußen- und -
innenmantel mit armierter Hartbetonfüllung). 
 

2.2 Lager für Sprengstoffe und gleichwertig zu schützende Stoffe und Gegenstände 
2.2.1 Sprengstoffe und gleichwertig zu schützende Stoffe und Gegenstände sind: 

Gesteinsprengstoffe, Sprengstoffe für sonstige Zwecke, Wettersprengstoffe, Treibladungspulver sowie 
Raketentreibstoffe. 

2.2.2 Türen 
Anhang Nr. 2.2.5 Abs. 3 
2. Spiegelstrich 

(1) Lager müssen Türen haben, die ausreichend Schutz gegen die An-
wendung von Einbruchswerkzeugen bieten. 

 
(2)Türen nach Nummer 2.1.2 erfüllen die zu stellenden Anforderungen. Die Türen müssen den Anfor-
derungen der Nummer 2.1.2 entsprechen, wenn auch sprengkräftige Zündmittel und gleichwertig zu 
schützende Stoffe und Gegenstände im Lager aufbewahrt werden sollen. 
 
(3) Für die Lagertüren gilt Nummer 2.1.2 Abs. 2 Satz 1 entsprechend. Die Außentür muss mindestens 
eine feuerbeständige Stahltür (T 90-1-Tür mit 5 mm Stahlblechmindeststärke) sein. Nummer 2.1.2 
Abs. 7 und 8 gelten entsprechend. 
 
(4) Wird als Außentür eine feuerbeständige Stahltür nach Absatz 3 Satz 2 verwendet, muss der Auf-
bewahrungsraum eine Tür aus Stahlblech von mindestens 5 mm Wandstärke besitzen, die durch 
Rahmen und Diagonalversteifungen gegen Verbiegen geschützt ist. 

2.2.3 Türschlösser 
Nummer 2.1.3 gilt entsprechend. 

2.2.4 Decken (Dächer) und Wände 
Anhang Nr. 2.2.5 
Abs. 3 
3. Spiegelstrich  

(1) Decken (Dächer) und Wände der Lager müssen ausreichend widerstands-
fähig sein. 

 
(2) Nummer 2.1.4 gilt entsprechend; jedoch darf die in Nummer 2.1.4 Abs. 5 vorgeschriebene Wand-
stärke von Wänden, Decken und Sohlen von 30 cm (armierter Beton) auf 20 cm vermindert werden, 
sofern dem statische Gründe nicht entgegenstellen und sprengkräftige Zündmittel und gleichwertig zu 
schützende Stoffe und Gegenstände nicht aufbewahrt werden sollen. Eine Betonstärke unter 20 cm ist 
nicht zulässig. 
 

2.3 Lager für alle übrigen Stoffe und Gegenstände 
Anhang Nr. 2.2.5 Abs. 4 
2. Spiegelstrich 

(1) Es sind Maßnahmen zu treffen, dass die Lager zuverlässig verschlos-
sen und die Schlüssel Unbefugten nicht zugänglich sind. 

 
(2) Die technischen Anforderungen sind erfüllt, wenn die Lager der SprengLR 220 - Bauweise und 
Einrichtungen der Lager für pyrotechnische Sätze und Gegenstände entsprechen. 
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2.4 Meldeanlagen, Bewachung 

Anhang Nr. 
2.2.5 Abs. 5 

(1) Durch Einbau von Meldeanlagen oder durch Bewachung können die in den Absät-
zen 2 bis 4 genannten Sicherheitsmaßnahmen ersetzt werden, soweit ein gleichwerti-
ger Schutz gewährleistet ist. 

 
(2) Der Schutz durch Einbruch-Meldeanlagen ist gleichwertig, wenn die Zeit, die benötigt wird, um ge-
waltsam in das Lager einzudringen (Widerstandszeit), nicht kürzer ist als der Zeitraum zwischen A-
larmauslösungen durch die Einbruch-Meldeanlage und dem Eintreffen der Einsatz- bzw. Sicherheits-
kräfte (z.B. Polizei, Werkschutz) am Lager (Verzugszeit). Die Sicherungsvorkehrungen sind im Be-
nehmen mit der zuständigen Polizeidienststelle festzulegen. 
(3) Die Ausführung der Einbruch-Meldeanlage soll DIN 57 833 Teil 1 November 1978 (VDE 0833 Teil 
1/11.78: Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Überfall und Einbruch Allgemeine Festlegungen - (VDE-
Bestimmung) entsprechen. Die Anlage muss mindestens folgende Bedingungen erfüllen: 
a) Für die Energieversorgung sind zwei voneinander unabhängige Energiequellen erforderlich. Der 

Ausfall einer Energiequelle, auch durch Störungen, darf nicht den Ausfall der anderen Energiequel-
le zur Folge haben. Beim Übergang der Versorgung von einer Energiequelle auf die andere darf 
die Funktion der Anlage nicht beeinträchtigt werden. Der Ausfall einer Energiequelle muss in der 
Empfangseinrichtung angezeigt werden. 

b) Stromkreise, die zur Bildung oder Weiterleitung von Gefahrenmeldungen oder -signalen dienen, 
müssen ständig elektrisch überwacht sein (z.B. durch Ruhestromüberwachung oder gleichwertige 
Verfahren). Freileitungen sind unter dieser Bedingung zulässig. 

c) Bei Einbruchsversuch oder Beschädigung von Anlageteilen muss eine automatische Signalgebung 
an eine ständig besetzte Stelle erfolgen. 

d) In der Empfangseinrichtung muss die Wirksamkeit der Anlage geprüft werden können. 
 
(4) Die Anlage muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Bei Ausfall der Anlage muss der Schutz 
des Lagers durch andere Maßnahmen (z.B. Bewachung) sichergestellt werden. 
 
(5) Die Anlage ist vor Inbetriebnahme, im übrigen mindestens einmal monatlich sowie nach jeder Än-
derung oder Störungsbeseitigung auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen (DIN 57 833 Teil 101*) und DIN 
57 833 Teil 1 Nr. 7). Über das Ergebnis der Prüfungen ist Buch zu führen. 
 
(6) Sofern der Alarm nicht unmittelbar bei der Polizei aufläuft, ist durch innerbetriebliche Anweisung 
seitens der nach dem SprengG verantwortlichen Person festzulegen, welche betriebsinternen Maß-
nahmen zu treffen sind (z.B. Benachrichtigung der verantwortlichen Person, des Werkschutzes, der 
Polizei). 
 
(7) Bei durchgehender Bewachung kann von bestimmten Maßnahmen der Nummern 2.1 bis 2.5 ab-
gesehen werden, sofern die Bewachung einen gleichwertigen Schutz gewährleistet. Die nach dem 
SprengG verantwortliche Person hat einen Wachplan aufzustellen. 
 
 

2.5 Aufbewahrung von Werkzeug und Geräten 
Anhang Nr. 
2.2.5 Abs. 6 

(1) Werkzeuge und Geräte, die Diebstahls oder Einbruchshandlungen ermöglichen 
oder unterstützen, sind nach Betriebsschluss verschlossen zu verwahren. 

 
(2) Soweit im Betrieb, insbesondere in Werkstätten, derartige Werkzeuge oder Geräte vorhanden sind 
oder verwendet werden, sind diese außerhalb der Betriebszeit in geeigneter Weise unter Verschluss 

                                                      
*) DIN 57833Teil 101 (Entwurf April 1978) VDE 0833 Teil 101/78Entwurf1: Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Uberfall und Einbruch - 

Allgemeine Festiegungen - Ergänzung zu DIN 57 833 Teil 1 /VDE 0833 Teil 1 (VDE-Bestimmung) 
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zu halten. Dies gilt z.B. für Brenngasflaschen (Acetylen, Sauerstoff), Schneidbrenner, Winden, Brech-
stangen. 
 
(3) Kraftanschlüsse (elektrischer Strom, Druckluft) in der Nähe (weniger als 100 m) von Lagern sind 
ebenfalls außerhalb der Betriebszeit gegen missbräuchliche Benutzung zu sichern. 
 
 

3. Betriebsvorschriften 

3.1 Lager für sprengkräftige Zündmittel, Sprengstoffe und gleichwertig zu schützende Stoffe und 
Gegenstände *)  
Anhang Nr. 
2.2.5 Abs. 
2 
4. Spiegel-
strich  
Abs. 3 
4. Spiegel-
strich 

(1) Die nach dem Sprengstoffgesetz verantwortlichen Personen haben Maßnahmen zu 
treffen, dass die Lager zuverlässig verschlossen, nicht mehr Schlüsselsätze als für ei-
nen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich vorhanden, die Schlüssel für Lager ord-
nungsgemäß aufbewahrt und Unbefugten nicht zugänglich sind sowie ein geeignetes 
Kontrollsystem vorhanden ist, um eine unbefugte Entnahme zu verhindern. 

 
(2) Lager müssen zuverlässig verschlossen sein, solange sich niemand darin aufhält. 
 
(3) Es dürfen nur so viele Schlüssel (Schlüsselsätze bei mehr als einem Schloss) ausgegeben wer-
den, wie es für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Lagers unbedingt notwendig ist. Mehr als zwei 
Schlüssel sind nur dann zulässig, wenn sich die Schlüsselübergabe von einem zum nächsten Benut-
zer nicht ermöglichen lässt; Reserveschlüssel zählen dabei mit. 
 
(4) Schlüssel sind so aufzubewahren, dass sie Unbefugten nicht zugänglich sind, z. B. durch ständi-
ges Mitführen oder durch Aufbewahren in einem sicheren Behältnis. Reserveschlüssel sind getrennt 
von den ausgegebenen Schlüsseln in einem anderen Behältnis sicher aufzubewahren. 
 
(5) Lagerschlüssel und Zugang zu den Behältnissen dürfen nur die nach dem Sprengstoffgesetz ver-
antwortlichen Personen haben. Die Vollzähligkeit der ausgegebenen und als Reserve vorhandenen 
Schlüssel ist in kürzeren Zeitabständen zu überprüfen. 
 
(6) Das Verzeichnis nach § 16 SprengG ist so zu führen und aufzubewahren, dass unberechtigte Per-
sonen keinen Einblick in den Lagerbestand gewinnen können. 
 

3.2 Lager für alle übrigen Stoffe und Gegenstände 
Anhang Nr. 2.2.5 
Abs. 4 
2. Spiegelstrich 

(1) Es sind Maßnahmen zu treffen, dass die Lager zuverlässig verschlossen und 
die Schlüssel Unbefugten nicht zugänglich sind.  

 
(2) Lager müssen zuverlässig verschlossen sein, solange sich niemand darin aufhält. 
 
(3) Es sollen nur so viele Schlüssel vorhanden sein, wie für den Betrieb des Lagers erforderlich sind. 
 
(4) Schlüssel sind, wenn sie nicht mitgeführt werden, in einem verschlossenen Raum oder Fach auf-
zubewahren. 
 

                                                      
*) Siehe Nummer 2.1.1 und 2.2.1 
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3.3 Aufsicht 
Anhang Nr. 
2.5.3 Abs. 5 

(1 )Lager dürfen nur von nach dem Sprengstoffgesetz verantwortlichen Personen 
oder nur unter deren Aufsicht und im übrigen nur nach deren Weisung betreten wer-
den. 

 
(2) Die verantwortlichen Personen haben die Aufsicht so zu führen, dass keine unbefugte Entnahme 
von Stoffen und Gegenständen möglich ist. 
 


